
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitarbeitenden in Altersteilzeit nach dem Blockmodell, 

anbei erhalten Sie einen Vordruck zur Geltendmachung des vollen Inflationsausgleichs. Zur Sachlage zitieren 

wir hier ein Schreiben der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung, von der die beigelegte Vorlage stammt:  

„bei der Auszahlung des Inflationsausgleichs schließt sich der Ev. Oberkirchenrat der Auffassung des 

kommunalen Arbeitgeberverbands an, dass Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit im Blockmodell 

nur den Anspruch auf Auszahlung des hälftigen Inflationsausgleichs haben, der zweite Teil aber nicht 

ausbezahlt und auch nicht ins Wertguthaben für die Freistellungphase fließt. 

Dieser Fall ist im Tarifvertrag leider nicht geregelt und es darf bezweifelt werden das diese Auslegung im 

Klagefall Bestand hat.  

Damit Beschäftigte, die von dieser Entscheidung betroffen sind, im Fall entsprechender Urteile den vollen 

Inflationsausgleich erhalten können, müssen diese Kolleginnen und Kollegen ihren Anspruch bei ihrem 

Arbeitgeber gelten machen. 

Wir empfehlen dies mit dem anhängenden Schreiben zu tun. Diese muss mit der Adresse des Arbeitgebers 

versehen vollständig ausgefüllt werden. Es sollte ein Exemplar dem Arbeitgeber, so wie ein zweites in Kopie der 

ERV (zuständige Personalstelle) zugestellt werden.“ 

Wenn Sie Ihren Anspruch geltend machen wollen und die Vorlage bequem als Word-Datei nutzen wollen, 

können Sie diese auf unserer Homepage abrufen. Absender, Anstellungsträger und die betreffenden Tranchen 

(Juli, Oktober und /oder Februar) können Sie dann einfach anpassen.  

Beim Antrag sollten Sie bitte darauf achten, um welche Tranchen es sich handelt. Nur die, bei denen Sie in der 

Arbeitsphase der Altersteilzeit nach Blockmodell waren, betrifft es. Sind Sie z. B. im September 2023 in die 

passive Phase übergegangen, so können Sie nur für Juli 2023 den Anspruch auf Auszahlung des hälftigen 

Inflationsausgleichs für die passive Phase geltend machen. Sind Sie z. B. im Dezember in die passive Phase 

übergegangen, so können Sie den Anspruch für Juli und Oktober geltend machen. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre MAV   im evangelischen Kirchenkreis Stuttgart 
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